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Niederschrift 

über die 20. Sitzung des Rates der Stadt Sassenberg (2009-2014) am 17.04.2012 im 
Sitzungssaal des Rathauses 

Anwesend sind unter dem Vorsitz von Bürgermeister Josef Uphoff 

die Ratsmitglieder 

Arenhövel, Martin  
Berheide, Werner  
Borgmann, Christian  
Buddenkotte, Wilhelm  
Freiherr von Ketteler, Friedrich-Carl  
Ostlinning, Helmut  
Ostlinning, Ludger -zu Pkt. 1.1 ztw., ab Pkt. 1.2- 
Sökeland, Dieter  
Völler, Wolf-Rüdiger  
Westhoff, Alfons  
Heseker, Ludwig -zu Pkt. 1.1 ztw., ab Pkt. 1.2- 
Holz, Peter  
Lange, Martin  
Laumann, Karola  
Linnemann, Franz-Josef -ab Pkt. 2- 
Oertker, Herbert  
Röhl, Philipp  
Schulze Westhoff, Paul  
Brinkemper, Ralf  
Franke, Michael  
Höft, Andreas  
Schumacher, Albert  
Westbrink, Norbert  
Philipper, Johannes -außer Pkt. 19 und Pkt. 20- 
 

es fehlen entschuldigt: 

Greiwe, Markus  
Dahlhoff, Rolf  
 

von der Verwaltung 

Kniesel, Martin  
Schlotmann, Theodor  
Helfers, Helmut  
Holtkämper, Guido  
Nüßing, Günter  
 

Bürgermeister Uphoff eröffnet die Sitzung um 17:00 Uhr. Er stellt fest, dass zu der Sitzung 
form- und fristgerecht eingeladen wurde. Der Rat ist beschlussfähig. Einwände gegen die 
Tagesordnung werden nicht erhoben. 
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Öffentlicher Teil 

 1. Bericht des Bürgermeisters 
 

 1.1. Durchführung von Verkehrszählungen im Bereich der K 51 AN 4 
Ravensberger Straße bzw. Verkehrsmengenentwicklung 
 
Bürgermeister Uphoff ruft die Beratungen in der Sitzung des 
Infrastrukturausschusses am 27.08.2009 -Pkt. 1a d. N.- zur Durchführung von 
Verkehrszählungen im Bereich der K 51 – Ravensberger Straße – in Erinnerung 
und geht im Übrigen auf die E-Mail des Straßenverkehrsamtes des Kreises 
Warendorf vom 17.04.2012 ein. Diese E-Mail ist als Anlage 1 dieser Niederschrift 
beigefügt. Ein straßenverkehrsbehördlicher Handlungsbedarf wird seitens des 
Straßenverkehrsamtes derzeit nicht gesehen. 
 
Der Rat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 

 1.2. Auswirkungen des Tarifabschlusses im kommunalen Bereich auf das 
Personalbudget 
 
Bürgermeister Uphoff spricht den Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten an 
und hält fest, dass auf Grund der vereinbarten Erhöhung der Entgelte mit 
Mehraufwendungen im Personalbudget i. H. v. rd. 65.000,00 € zu rechnen sei. 
Hierbei sei berücksichtigt, dass bei der Bildung der Haushaltsansätze bereits 
eine allgemeine Erhöhung i. H. v. 1,5 % eingeflossen sei. Die weitere 
Entwicklung der Personalaufwendungen bleibe abzuwarten. 
 
Der Rat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 

 1.3. Sportabzeichensaison 2012 
 
Bürgermeister Uphoff berichtet über die Einladung der Stützpunktleiterin des 
Stadtsportverbandes Sassenberg, Frau Maria Rüdenholz-Butterweck, an der 
Eröffnung der Sportabzeichensaison im Kreis Warendorf am Mittwoch, dem 
25.04.2012 -17:00 Uhr-, teilzunehmen. Im Übrigen stehe der ganze Sommer zur 
Abnahme des Sportabzeichens zur Verfügung. 
 
Der Rat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 

 1.4. Verlegung der Sitzung des Ortsausschusses am 11.06.2012 
 
Insbesondere unter Hinweis auf die Beratungen in der Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses am 29.03.2012 -Pkt. 9.1 d. N.- teilt der Bürgermeister mit, 
dass in Absprache mit dem Ausschussvorsitzenden die Sitzung des 
Ortsausschusses vom 11.06.2012 auf den 07.05.2012 vorverlegt werde. Sofern 
Beratungsbedarf bestehe, könnte am 11.06.2012 noch eine Sitzung stattfinden. 
 
Der Rat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 

 1.5. Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 
 
Wie Bürgermeister Uphoff berichtet, seien folgende Beschlüsse noch nicht 
durchgeführt worden: 
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Hierzu - zuletzt - 
gefasste/r Beschluss/ 
Beschlüsse im Rat 
bzw. Ausschuss 
Sitzungsdatum 

Bezeichnung 

Pkt. d. N. 
  

Infrastrukturausschuss 
27.08.2009 

Antrag der FWG-Fraktion vom 21.08.2009 auf Durchführung 
von Verkehrszählungen im Bereich der K 51 zwischen der 
Einmündung der B 475 und der Ortsgrenze Versmold- Ö   1.a. 
  

Rat der Stadt 
Sassenberg 
18.03.2010 

Flächennutzungsplan 32. Änderung - 

Ö   4 
  

Infrastrukturausschuss 

09.12.2010 

Antrag auf Einrichtung von 30 km/h-Zonen im Bereich der 
Ortsdurchfahrten in Sassenberg 

Ö   1.3 
  

Haupt- und 
Finanzausschuss 
07.04.2011 

Haushaltskonsolidierung - Durchführung einer 
Organisationsuntersuchung bei der Stadt Sassenberg- 
Antrag der FWG-Fraktion vom 24.01.2011 

Ö 5.1 
  

Infrastrukturausschuss 
03.05.2011 

Flächennutzungsplan 34. Änderung 
-Vorstellung des Immissionsgutachtens, 
Änderungsbeschluss und Beschluss über die 
Öffentlichkeitsbeteiligung- Ö   4 
  

Infrastrukturausschuss 
03.05.2011 

Bebauungsplan "Elisabethstraße" - Teil I - 2. Erweiterung- 
-Antrag auf Herausnahme einer Teilfläche aus dem 
Landschaftsschutzgebiet "Brook"- 
-Antrag auf Erweiterung des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes- 

Ö   6 

  

Sozial-, Jugend-, Kultur-, 
Sport- und 
Schulausschuss 
21.06.2011 

Errichtung eines Familienzentrums im Ortsteil Füchtorf 

Ö   5 
  

Fortschreibung des Regionalplanes Teilabschnitt "Münsterland" 
Rat der Stadt 
Sassenberg 
30.06.2011 

Fortschreibung des Regionalplanes Teilabschnitt 
"Münsterland" 
- Beschluss zur Ausweisung von Allgemeinen 
Siedlungsbereichen (ASB) und Industrie- und 
Gewerbeansiedlungsbereichen (GIB) in den Ortslagen 
Sassenberg und Füchtorf 

Ö   12 

Ortsausschuss Füchtorf 
18.07.2011 
Ö   2 
Rat der Stadt 
Sassenberg 
21.07.2011 

-Ausweisung Windvorranggebiete- 

Ö   8 
  

Infrastrukturausschuss 
21.07.2011 

Zuschuss für die Restaurierung der Kreuzigungsgruppe an 
der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist Sassenberg 

Ö   16 
  

Infrastrukturausschuss 
22.09.2011 

Aufplanung des Geländes Hesselstraße 6 
-Einleitung der Bauleitplanverfahren- 

Ö  3 
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Infrastrukturausschuss 
22.09.2011 

Einbau eines Treppenliftes im Rathaus 
-Vorstellung der Planung- 

Ö  4 
  

Infrastrukturausschuss 
22.09.2011 

Bebauungsplan "Elisabethstraße" - Teil I 
-Änderungsbeschluss, Beschluss zur Erweiterung des 
Geltungsbereiches und Beschluss über die 
Öffentlichkeitsbeteiligung- Ö  5 
  

Infrastrukturausschuss 
22.09.2011 

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - Detailplan 1 - 
Campingplatz Schulze Westhoff einschl. der 1. Erweiterung 
-Ergänzungsbeschluss zum Beschluss vom 21.07.2011- 

Ö  6 
  

Infrastrukturausschuss 
22.09.2011 

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - Detailplan 2 - 
Wochenendhausgebiet Feldmark GmbH- Umwandlung in 
ein Reines Wohngebiet 
-Vorstellung der Planung und Ergänzungsbeschluss zum 
Beschluss vom 25.02.2010- 

Ö  7 

  

Infrastrukturausschuss 
22.09.2011 

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - Detailplan 3 - 
Wochenendhausgebiet Mönnigmann - 5. Änderung 
-Änderungsbeschluss und Beschluss über die 
Öffentlichkeitsbeteiligung- Ö  8 
  

Infrastrukturausschuss 
22.09.2011 

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - Detailplan 4 - 
Campingplatz Austermann einschließlich der 1. + 2. 
Erweiterung-Ergänzungsbeschluss zum Beschluss vom 
21.07.2011- Ö  9 
  

Infrastrukturausschuss 
22.09.2011 

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - Detailplan 6 - 
Wochenendhausgebiet Rath 
-Ergänzungsbeschluss zum Beschluss vom 21.07.2011- 

Ö  10 
  

Ortsausschuss Füchtorf 
14.11.2011 
Ö 11 
Infrastrukturausschuss 
22.11.2011 

Antrag auf Errichtung einer Schutzhütte Gröblinger Straße 
58 

Ö 16 
  

Infrastrukturausschuss 
22.11.2011 

Verkehrskonzept für die Stadt Sassenberg 
-Vorstellung der Angebote- 

Ö 3 
  

Infrastrukturausschuss 
22.11.2011 

Bebauungsplan "Industriegebiet Robert-Linnemann-Straße" 
- Erweiterung und 9 Änderung 
-Änderungsbeschlüsse und Beschlüsse über die 
Öffentlichkeitsbeteiligung- Ö 8 
  

Infrastrukturausschuss 
22.11.2011 

Bebauungsplan "Hauskämpe" 
-Vereinfachte Änderung zur Umwandlung des 
Kinderspielplatzes "Wittlers Garten" zu einer 
Wohnbaufläche- Ö 11 
  

Ortsausschuss Füchtorf 
16.01.2012 
Ö 4 

Infrastrukturausschuss 
19.01.2012 

Bebauungsplan "Osteresch" 
-Vereinfachte Änderung zur Aufnahme von Verkehrsflächen-

Ö 11 
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Ortsausschuss Füchtorf 
16.01.2012 
Ö 5 
Infrastrukturausschuss 
19.01.2012 

Bebauungsplan "Hoher Kamp" 
-Vereinfachte Änderung zur Aufnahme von Verkehrsflächen-

Ö 12 
  

Infrastrukturausschuss 
19.01.2012 

Bebauungsplan "Wasserstraße/Schürenstraße" 
-Änderungsbeschluss zum Ausschluss von 
Vergnügungsstätten und Beschluss über die 
Öffentlichkeitsbeteiligung- 

Ö 12 
  

Infrastrukturausschuss 
22.11.2011 

Bebauungsplan "Poggenbrook"-Vereinfachte Änderung zur 
Umwandlung des Kinderspielplatzes "von-Twist-Straße" zu 
einer Wohnbaufläche- Ö 11 
  

Sozial-, Jugend-, Kultur-, 
Sport- und 
Schulausschuss 
17.01.2012 

Haushaltsplan 2012 

Ö 2 
  

Betriebsausschuss für 
das Wasserwerk und das 
Abwasserwerk 

24.01.2012 

Wasserversorgungs- und Kanalbaumaßnahmen 2012 
-Durchführungsbeschluss- 

Ö 4 
  

Betriebsausschuss für 
das Wasserwerk und das 
Abwasserwerk 

24.01.2012 

Vorstellung der Planung zum Regenrückhaltebecken 
nördlich der Hessel im Rahmen des Retentionskonzeptes 
Hessel 

Ö 5 
  

Haupt- und 
Finanzausschuss 
26.01.2012 

Tourismuskonzept 
- Fachvortrag durch einen Geschäftsführer des Vereins 
Münsterland e.V. 

Ö 6 
 

Einwände werden nicht erhoben. 
 

2. Bericht über die Tätigkeit der Ausschüsse 
 

 2.1. Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss am 14.02.2012 
 

 2.2. Infrastrukturausschuss am 23.02.2012 
 

 2.3. Ortsausschuss Füchtorf am 19.03.2012 
 

 2.4. Infrastrukturausschuss am 22.03.2012 
 

 2.5. Haupt- und Finanzausschuss am 29.03.2012 
 
Auf eine Berichterstattung über die Tätigkeit der Ausschüsse wird verzichtet. 
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 3. Umbesetzung von Ausschüssen 
- Antrag der FDP-Fraktion vom 04.04.2012 
 
Anhand der Vorlage vom 04.04.2012 geht der Bürgermeister auf den Antrag der 
FDP-Fraktion vom 04.04.2012 ein. Dieser Antrag bezieht sich auf die 
Ersatzwahl/-bestellung für ein ausgeschiedenes stellvertretendes 
Ausschussmitglied der FDP-Fraktion. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
 

„Für das ausgeschiedene stellv. Ausschussmitglied – sachkundiger Bürger 
- Lukas Austrup wird Frau Berit Seidel, wohnhaft Kiärkenkamp 1, 48336 
Sassenberg, als stellv. Ausschussmitglied – sachkundige Bürgerin - im 
Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss und im 
Betriebsausschuss für das Wasserwerk und das Abwasserwerk 
gewählt/bestellt.“ 

 
 4. Genehmigung und Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen 

Aufwendungen und Auszahlungen 
 

 4.1. Bekanntgabe der durch den Bürgermeister genehmigten über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
 
Die Verwaltung berichtet, dass in der Zeit vom 18.11.2011 bis 14.03.2012 vom 
Bürgermeister über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen für das Haushaltsjahr 
2011 in Höhe von 1.900,00 € (Deckung: Minderaufwendungen) genehmigt 
worden seien. Ebenso seien entsprechende Auszahlungen genehmigt worden. 
Nähere Einzelheiten ergeben sich aus der als Anlage 2 dieser Niederschrift 
beigefügten Vorlage. 
 
Der Rat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 

 4.2. Überplanmäßige Aufwendungen im Budget für die Personal- und 
Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2011 
 
Die Verwaltung gibt den Beschlussvorschlag des Haupt- und Finanzausschusses 
vom 29.03.2012 -Pkt. 2.2 d. N.- bekannt. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
 

„Im Budget für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für das 
Haushaltsjahr 2011 überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 
125.400,00 € genehmigt. Deckung: Mehrerträge Gewerbesteuer, Produkt 
16.01.01, Teilergebnisplan Ziffer 01 -Steuern und ähnliche Abgaben-.“ 

 
 4.3. Außerplanmäßige Aufwendungen im Produkt 04.01.02 -Volkshochschule- 

 
Die Verwaltung gibt den Beschlussvorschlag des Haupt- und Finanzausschusses 
vom 29.03.2012 -Pkt. 2.3 d. N.- bekannt. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
 

„Zur Erhöhung der Rückstellungen für drohende Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber der VHS Warendorf werden im Teilergebnisplan zum Produkt 
04.01.02 -Volkshochschule-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige 
ordentliche Aufwendungen-, außerplanmäßige Aufwendungen im 
Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 7.000,00 € genehmigt. Deckung: 
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Mehrerträge Gewerbesteuer, Produkt 16.01.01, Teilergebnisplan Ziffer 01 -
Steuern und ähnliche Abgaben-.“ 

 
 5. Quartalsbericht über die Ausführung des Haushaltes 

 
Anhand der Vorlage vom 03.04.2012 und der als Anlage 3 dieser Niederschrift 
beigefügten Finanzstatusübersicht gibt die Verwaltung einen Bericht zur 
Ausführung des Haushaltes 2012 zum Ende des 1. Quartals. 
 
Der Rat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 

 6. Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - Detailplan 1 - Campingplatz 
Schulze Westhoff - 1. Änderung und Erweiterung - 3. vereinfachte Änderung
-Beschluss über die während der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen 
Anregungen und Bedenken und Satzungsbeschluss- 
 
Unter Hinweis auf die Beratungen in der Sitzung des Infrastrukturausschusses 
am 23.02.2012 -Pkt. 7 d. N.- geht die Verwaltung auf die Vorlage vom 
04.04.2012 und hierbei insbesondere auf die weitere Stellungnahme des 
Bauamtes des Kreises Warendorf vom 02.03.2012 ein. Diese ergänzende 
Stellungnahme beziehe sich auf sämtliche nachfolgenden Änderungen der 
Detailpläne zum Bebauungsplan „Erholungsgebiet Feldmark“ gemäß Pkt. 7 bis 
Pkt. 12 der Niederschrift. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
  

„Über die während der Öffentlichkeitsbeteiligungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
i. V. m. § 13 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken 
wird wie in der Anlage 4 dargestellt beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan ‚Erholungsgebiet Feldmark’ – Detailplan 1 – 
Campingplatz Schulze Westhoff – 1. Änderung und Erweiterung – 3. 
vereinfachte Änderung – wird gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 685/SGV. NRW. 2023) und der §§ 1 
und 10 BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) als Satzung beschlossen.“ 
 

An der Beratung und Beschlussfassung hat Rm. Schulze Westhoff nicht 
teilgenommen. 
 

 7. Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - Detailplan 1 - Campingplatz 
Schulze Westhoff - Ursprungsplan - 2. vereinfachte Änderung 
-Beschluss über die während der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen 
Anregungen und Bedenken und Satzungsbeschluss- 
 
Anhand der Vorlage vom 04.04.2012 gibt die Verwaltung den 
Beschlussvorschlag bekannt. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
  

„Über die während der Öffentlichkeitsbeteiligungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
i. V. m. § 13 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken 
wird wie in der Anlage 5 dargestellt beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan ‚Erholungsgebiet Feldmark’ – Detailplan 1 – 
Campingplatz Schulze Westhoff – Ursprungsplan – 2. vereinfachte 
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Änderung – wird gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666/SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.12.2011 (GV. NRW. S. 685/SGV. NRW. 2023) und der §§ 1 und 10 
BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) als Satzung beschlossen.“ 
 

An der Beratung und Beschlussfassung hat Rm. Schulze Westhoff nicht 
teilgenommen. 
 

 8. Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - Detailplan 2 - 
Wochenendhausgebiet Feldmark GmbH - 5. Änderung "Wohngebiet 
Feldmark" 
-Beschluss über die während der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen 
Anregungen und Bedenken und Satzungsbeschluss- 
 
Die Verwaltung gibt den Beschlussvorschlag gemäß Vorlage vom 04.04.2012 
bekannt. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
 

„Über die während der Öffentlichkeitsbeteiligungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
i. V. m. § 13 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken 
wird wie in der Anlage 6 dargestellt beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan ‚Erholungsgebiet Feldmark’ – Detailplan 2 – 
Wochenendhausgebiet Feldmark GmbH – 5. Änderung „Wohngebiet 
Feldmark“ – wird gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666/SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.12.2011 (GV. NRW. S. 685/SGV. NRW. 2023) und der §§ 1 und 10 
BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) als Satzung beschlossen.“ 

 
 9. Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - Detailplan 2 - 

Wochenendhausgebiet Feldmark GmbH - Erweiterung - 1. Änderung 
"Wohngebiet Feldmark" 
-Beschluss über die während der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen 
Anregungen und Bedenken und Satzungsbeschluss- 
 
Unter Hinweis auf die vorhergehenden Beratungen geht die Verwaltung auf die 
Vorlage vom 04.04.2012 bzw. den darin festgehaltenen Vorschlag der 
Verwaltung ein. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
  

„Über die während der Öffentlichkeitsbeteiligungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
i. V. m. § 13 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken 
wird wie in der Anlage 7 dargestellt beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan ‚Erholungsgebiet Feldmark’ – Detailplan 2 – 
Wochenendhausgebiet Feldmark GmbH – Erweiterung – 1. Änderung 
„Wohngebiet Feldmark“ – wird gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 685/SGV. NRW. 2023) und der §§ 1 
und 10 BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) als Satzung beschlossen.“ 
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 10. Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - Detailplan 3 - 
Wochenendhausgebiet Mönnigmann - 5. vereinfachte Änderung 
-Beschluss über die während der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen 
Anregungen und Bedenken und Satzungsbeschluss- 
 
Die Verwaltung ruft die 5. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 
„Erholungsgebiet Feldmark“ – Detailplan 3 – Wochenendhausgebiet 
Mönnigmann – auf und gibt den Vorschlag der Verwaltung lt. Vorlage vom 
04.04.2012 bekannt. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
 

„Über die während der Öffentlichkeitsbeteiligungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
i. V. m. § 13 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken 
wird wie in der Anlage 8 dargestellt beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan ‚Erholungsgebiet Feldmark’ – Detailplan 3 – 
Wochenendhausgebiet Mönnigmann – 5. vereinfachte Änderung – wird 
gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666/SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 
(GV. NRW. S. 685/SGV. NRW. 2023) und der §§ 1 und 10 BauGB vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) als Satzung beschlossen.“ 

 
 11. Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - Detailplan 4 - Campingplatz 

Austermann - Ursprungsplan - 3. vereinfachte Änderung 
-Beschluss über die während der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen 
Anregungen und Bedenken und Satzungsbeschluss- 
 
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung gemäß Vorlage vom 04.04.2012 wird 
inhaltlich bekannt gegeben. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
  

„Über die während der Öffentlichkeitsbeteiligungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
i. V. m. § 13 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken 
wird wie in der Anlage 9 dargestellt beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan ‚Erholungsgebiet Feldmark’ – Detailplan 4 – 
Campingplatz Austermann – Ursprungsplan – 3. vereinfachte Änderung – 
wird gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666/SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.12.2011 (GV. NRW. S. 685/SGV. NRW. 2023) und der §§ 1 und 10 
BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) als Satzung beschlossen.“ 

 
 12. Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" - Detailplan 6 - 

Wochenendhausgebiet Rath - 3. vereinfachte Änderung 
-Beschluss über die während der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen 
Anregungen und Bedenken und Satzungsbeschluss- 
 
Anhand der Vorlage vom 04.04.2012 geht die Verwaltung auf die 3. vereinfachte 
Änderung des Bebauungsplanes „Erholungsgebiet Feldmark“ – Detailplan 6 – 
Wochenendhausgebiet Rath – ein. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird 
bekannt gegeben. 
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Einstimmiger Beschluss: 
  

„Über die während der Öffentlichkeitsbeteiligungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
i. V. m. § 13 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken 
wird wie in der Anlage 10 dargestellt beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan ‚Erholungsgebiet Feldmark’ – Detailplan 6 – 
Wochenendhausgebiet Rath – 3. vereinfachte Änderung – wird gem. §§ 7 
und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. 
NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 
685/SGV. NRW. 2023) und der §§ 1 und 10 BauGB vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I 
S. 1509) als Satzung beschlossen.“ 

 
 13. Bebauungsplan "Reckstraße" 

-Vereinfachte Änderung für das Grundstück Eichenweg 15- 
 
Die Verwaltung berichtet über die Beratungen in der Sitzung des 
Infrastrukturausschusses am 23.02.2012 -Pkt. 14 d. N.-. Die vorgesehene 
Satzung über die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Reckstraße“ 
wird kurz erläutert. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
  

„Die Satzung der Stadt Sassenberg über die vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes ‚Reckstraße’ gem. § 13 BauGB wird gem. der Anlage 11 
zu dieser Niederschrift beschlossen.“ 

 
 14. Bebauungsplan "Hauskämpe" - vereinfachte Änderung 

-Beschluss über die während der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen 
Anregungen und Bedenken und Satzungsbeschluss- 
 
Die Verwaltung gibt den Beschlussvorschlag des Infrastrukturausschusses vom 
22.03.2012 -Pkt. 5 d. N.- bekannt. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
  

„Über die während der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i. 
V. m. § 4 Abs. 2 BauGB und § 13 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Anregungen und Bedenken wird wie in der Anlage 12 beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan ‚Hauskämpe’ – vereinfachte Änderung – vom Februar 
2012 wird gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW S. 685/SGV. NRW 2023) und der §§ 1 
und 10 BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) als Satzung beschlossen.“ 

 
 15. Bebauungsplan "Poggenbrook" 

Änderung der Gestaltungssatzung für das Grundstück Drostenstr. 19 
 
Die Verwaltung erläutert den Beschlussvorschlag des Infrastrukturausschusses 
vom 22.03.2012 -Pkt. 6 d. N.-. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
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„Die Satzung über die Änderung der Gestaltungssatzung gemäß § 86 
BauO NRW zum Bebauungsplan „Poggenbrook“ wird gemäß der Anlage 
13 zu dieser Niederschrift beschlossen.“ 

 
 16. Bebauungsplan „Poggenbrook“ – 12. vereinfachte Änderung 

- Beschluss über die während der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen 
Anregungen und Bedenken und Satzungsbeschluss- 
 
Bürgermeister Uphoff weist zunächst auf die Beratungen in der Sitzung des 
Infrastrukturausschusses am 22.03.2012 -Pkt. 16.3 d. N.- hin. Im Übrigen wird 
anhand der Vorlage vom 04.04.2012 bzw. der neuen Anlage hierzu die  
eingegangene Anregung des Bauamtes des Kreises Warendorf vom 04.04.2012 
angesprochen. Ferner wird die Eingabe der RWE Westfalen-Weser-Ems vom 
02.04.2012 erwähnt. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
  

„Über die während der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i. 
V. m. § 4 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Anregungen und Bedenken wird wie in der Anlage 14 dargestellt 
beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan ‚Poggenbrook’ – 12. vereinfachte Änderung – vom 
Februar 2012 wird gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 685/SGV. NRW. 2023) und der §§ 1 
und 10 BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) als Satzung beschlossen.“ 

 
 17. Einziehung einer Wirtschaftswegeverbindung in Höhe der Abgrabung 

Wüseke 
 
Die Verwaltung erläutert den Beschlussvorschlag des Infrastrukturausschusses 
vom 22.03.2012 -Pkt. 8 d. N.-. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
  

„Das in der Anlage 15 dargestellte Wirtschaftswegeteilstück Gemarkung 
Füchtorf, Flur 145, Flurstück 21 tlw. in Höhe der Abgrabung Wüseke wird 
gem. § 7 des Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen (StrWG 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NRW S. 
1028/SGV. NRW 91) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2011 (GV. 
NRW S. 731) eingezogen.“ 

 
 18. Haushaltskonsolidierung 

-Einstellung des Aktualisierungsdienstes für die Hinweistafeln an den 
Ortseingängen- 
-Wiederaufnahme der Beratung aus den Sitzungen vom 01.12.2011 -Pkt. 7.1 
d. N.- und vom 26.01.2012 -Pkt. 5 d. N.- 
-Antrag der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine vom 07.11.2011 und 
Vorschlag des Gewerbevereins Sassenberg vom 26.01.2012 
 
Unter Bezugnahme auf die Vorlage vom 30.03.2012 ruft der Bürgermeister die 
bisherigen Beratungen und Beschlüsse zur weiteren Aktualisierung und 
Unterhaltung der Hinweistafeln an den Ortseingängen in den Stadtteilen 
Sassenberg und Füchtorf in Erinnerung. Auf Grund der Beratungen in der 
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.01.2012 -Pkt. 5 d. N.- sei der 
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Vorschlag für eine einheitliche Lösung für Sassenberg und Füchtorf den 
Gewerbevereinen Sassenberg und Füchtorf sowie der Arbeitsgemeinschaft 
Füchtorfer Vereine mitgeteilt worden. Hierzu sei festzuhalten, dass für den 
Stadtteil Füchtorf weiterhin der Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer 
Vereine bestehe, wonach die Arbeitsgemeinschaft die Bestückung der beiden 
Hinweistafeln an den Füchtorfer Ortseingängen übernehme. Für die Bestückung 
und Unterhaltung der Aushangkästen soll eine jährliche Pauschale i. H. v. 
1.000,00 € gezahlt werden. Die Hinweistafeln an den Ortseingängen in 
Sassenberg sollen gemäß Vorschlag des Gewerbevereins Sassenberg mit 
seitens des Vereins erstellten großformatigen Plakaten bestückt werden. Hierbei 
sei vorgesehen, dass seitens der Stadt Sassenberg der Aushang von Plakaten 
für bis zu zehn Veranstaltungen übernommen werden soll. Im Übrigen erwähnt 
der Bürgermeister, dass der Gewerbeverein Sassenberg kürzlich probeweise in 
den Sassenberger Hinweistafeln Veranstaltungsplakate ausgehängt habe. 
 
Zu der Angelegenheit ergibt sich sodann eine längere Diskussion, an der sich 
verschiedene Ratsmitglieder beteiligen. Rm. Oertker bedauert zunächst, dass 
eine einheitliche Lösung nicht gefunden worden sei. Rm. Philipper begrüßt 
zunächst die für Sassenberg vorgesehene Lösung. Mit der Zahlung einer 
jährlichen Pauschale für die Bestückung und Unterhaltung der Füchtorfer 
Hinweistafeln habe er jedoch Probleme. Der Zahlung einer Pauschale i. H. v. bis 
zu 1.000,00 € kann Rm. Lange durchaus zustimmen. Im Übrigen spricht er eine 
grundsätzliche Entscheidung über die Fortführung der Maßnahme an, sobald die 
Hinweistafeln abgängig sind. Unter Hinweis auf die in der Vergangenheit erfolgte 
Kürzung von Zuschüssen an Vereine äußert sich Rm. Westhoff kritisch zur 
Zahlung einer Pauschale für die Bestückung und Unterhaltung der Füchtorfer 
Aushangkästen. Rm. Franke spricht weiter die ehrenamtlichen und 
unentgeltlichen Aktivitäten von Vereinen an. Der Gewerbeverein Sassenberg 
könnte ebenfalls selbst den Aushang der Plakate übernehmen. Rm. Arenhövel 
schlägt weiter vor, den Vorschlägen der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine 
und des Gewerbevereins Sassenberg grundsätzlich zu folgen, jedoch die 
Realisierung nach einem Jahr eventuell zu überprüfen. Zu diesem Vorschlag 
bzw. zur Zahlung einer Pauschale bzw. eines Zuschusses ergibt sich weiter eine 
kurze Diskussion. 
 
Auf Antrag von Rm. Arenhövel beschließt der Rat mit 15 Ja-Stimmen, zwei Nein-
Stimmen und acht Stimmenthaltungen zunächst: 
 

„Das Angebot der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine, die Bestückung 
der beiden Hinweistafeln an den Füchtorfer Ortseingängen Sassenberger 
Straße und Glandorfer Straße zu übernehmen, wird begrüßt. 
 
Der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine wird befristet für die Dauer von 
zunächst einem Jahr eine jährliche Pauschale in Höhe von 1.000,00 € für 
die Bestückung und Unterhaltung der Aushangkästen gezahlt. Einzelheiten 
sollen in einer vertraglichen Vereinbarung geregelt werden.“ 

 
Weiter beschließt der Rat einstimmig: 
 

„Der Vorschlag des Gewerbevereins Sassenberg, die Hinweistafeln an den 
Ortseingängen in Sassenberg mit großformatigen Plakaten zu bestücken, 
wird begrüßt. 
 
Die Stadt Sassenberg ist bereit, für bis zu zehn Veranstaltungen befristet 
zunächst für die Dauer eines Jahres den Aushang der Plakate bei 
rechtzeitiger Zulieferung zu übernehmen.“ 
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 19. Beantwortung von Anfragen von Ratsmitgliedern 

 
Rm. Höft spricht Verkehrsbeeinträchtigungen und Vandalismus im Bereich 
„Brook/Telgenkamp“ bzw. hierzu beabsichtigte Maßnahmen wie z. B. Polizei-
/Ordnungskräfteeinsatz und Absperrungen an. Rm. Brinkemper erwähnt den 
Einsatz von Kräften des Ordnungsamtes in der Stadt Ennigerloh, Rm. Borgmann 
das Anbringen von Überwachungskameras. 
 
Bürgermeister Uphoff sichert eine Überprüfung zu. 
 

 20. Beantwortung von Anfragen von Zuhörern 
 
Anfragen liegen nicht vor. 
 


